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204 Das Rote Kreuz

rigen Arbeit vieler Zweigvereine, dank der reiten Sektionen des schweizerischen Gemein-

nenbewährten, tatkräftigen Mithilfe der Sama- ni'chigen Frauenvereins, des Militärsanitäts-
ritervereine mit ihrem unermüdlichen Präsi- Vereins, sowie den weltlichen lind kirchlichen

deuten und nunmehrigen Verbandssckretär Behörden, die uns ihre Unterstützung haben

Raub er an der Spitze, dank den immer be- s zukommen lassen!

Kino- un6 Projsktionzvortrcige à Koten kreuiez.

Das Ergebnis der Sammlung soll nutzbar gemacht werden. Eine unserer Hauptanf-
gaben ist Aufklärung des Volkes auf hygienischem Gebiet. — Wie wir bereits in einer

früheren Nummer des „Roten Kreuzes" mitgeteilt haben, ist das Rote Kreuz Mitglied der

Gesellschaft „Schweizer Volkskino" in Bern, welcher eine größere Zahl angesehener und auf dem

Gebiet der Volkserziehung und Volksanfklärnng bekannter Männer und Frauen angehören.

Die seit längerer Zeit vorbereiteten Unterhandlungen mit dem Volkskino haben nun dazu geführt,

daß vom l. Oktober an in allen größeren Ortschaften der Schweiz Kino- und Lichtbilder-

vorträge über Hygiene abgehalten werden. Für diesen Winter sind Vorführungen Haupt-

sächlich ans folgenden Gebieten vorgesehen' Tuberkulose, Säuglingsfürsorge, Krebs, Geschlechts-

krankheilen und Zahnpflege.
Das schweizerische Rote Kreuz wird den Vereinen leicht transportable Kinoapparate

und den Maschinisten zur Verfügung stellen, sowie das Filmmaterial und die Diapositive;
es wird ferner Vvrtragsschemen zu den einzelnen Vorführungen ausarbeiten zuhanden der

vortragenden Aerzte.

Wir werden nähere Mitteilungen über die Art der Durchführung in Bälde zukommen

lassen. tZcis lentrcillLkretcincit.
—

5cti!ooi?erilctier Militcir-5cinitcit5vereili.
ksricllt à ìicimpkgLiictits 6er 2. U?ettubuligen in llciusanne (7., 8. lUni l<?2l).

Allg e m eine Or g a nis ati o n. Die
Wettkämpfe waren sehr gut organisiert und

vorbereitet; dieselben wurden ohne llutcrbruch
durchgeführt und ohne Zeitverlust. Die Auf-
gäbe des Kampfgerichtes wurde dadurch sehr

erleichtert.

Auswahl und Organisation der
A n f g a be n. Was die Wettübnngsanfgaben

anbelangt, so hat das Kampfgericht folgen-
dcS konstatiert:

t. daß die festgesetzte Zeit zu kurz ge-

Wesen, »in ein Bataillons- oder Re-

gimentskrankenziimner einzurichten;

daß während diesen liebungen es nicht

möglich gewesen ist, jedes einzelne Mit-
glied der Sektion bei seiner Arbeit per-
sönlich zu beurteilen.

A u s f ü h r u n g d nrch die K o n -
k n r i e r r e n d e n. Was die Konkurrienden an-
belangt, so war das Kampfgericht allgemein

befriedigt von der guten Haltung, dem guten
Auftreten, dem guten Willen und dem sichtbaren

Bemühen, die Sache gut zu machen, welches

alle die Teilnehmer bekundeten. Tas Kampfge-
richt hat hier einen gewissen Fortschritt in der

Fnstrnklion der Wettkämpfer feststellen können.



DaS Rote Krmz 205

Die Kantonnemente waren am Morgen des

zweiten Tages sehr in Ordnung. Das Kampf-
gericht hat jedoch noch Aussetzungen in fol-
genden Punkten zu machen gehabt:

An Stelle der absolut notwendigen Be-
fehle herrscht immer noch zu viel Lärm und

wird zu viel geredet.

Eine gewisse Schablonenhaftigkeit ersetzt

vielfach noch den gesunden Verstand und das

Nachdenken. Dies wurde hauptsächlich bei

den Festhaltungen beobachtet. Für einen Bein-
bruch bediente man sich allgemein des ein-

fachen Bajonetts, welches für diesen Zweck

zu kurz, somit nur eine ungenügende Fest-

Haltung erzielt: man ließ die Zeltstangen
und sogar das Gewehr vollständig außer

Betracht und ließ beide unangewandt.

Beim Krankenzimmerdienst wurde der snp-

firmierte Patient nicht immer mit der einem

wirklichen Kranken schuldigen Rücksicht und

Sorgfalt behandelt.

Bei den Märschen von einem Wcttübnngs-
feld zum andern hat man den Marsch zu

Zweien zu oft angewandt, welcher die Ko-

lonne verlängert und dadurch einen Zeitver-
lust bedingt, statt den Marsch zu Vieren an

zuwenden.

Bei den Improvisationen durch die Sek-
tionen haben zwei Sektionen ein vollständig
fertiges Zelt vorgewiesen, andere wieder ver-

schiedene Transportmittel, die mittelst Eisen

und vorbereitetem Holz erstellt. Es handelt
sich nicht mehr um Improvisationen im eigcnt-

lichen Sinne des Wortes und hat das Kampf-
gericht diesem Umstände Rechnung tragen
müssen, indem es die den betreffenden Sek-
tionen für diese Uebung erteilten Noten her-
absetzte.

Dagegen hat das Kampfgericht speziell die

Improvisation der Sektion St. Gallen hervor-
gehoben (bestehend aus einem Gestell für
vier Tragbahren zu einem bedeckten Güter-

wagen), ganz ans rohem Material hergestellt;
Das System ist sehr praktisch, schnell mon-
tiert, demnach sehr nützlich.

Der Präsident des Kampfgerichtes:

sig. : Oberstlt. àckeouck, Genf.

-2—<AZ>—O

tiuz 6em vsràzleben.

Kolligen. (Bern.> Jeldübung. Sonntag, den

21. Juli, hielt unser Samariterverein, zusammen mit der

Sektion Lorraine-Breitenrain Bern, seine sommerliche

Jeldübung ab. Um 1 Uhr 30 sammelten sich 11 Berner
und 33 Völliger bei Station Jttigen. Dort wurde

die Supposition bekanntgegeben. Eine Schulklasse

wandert ans ihrem Auèflug gegen Habstellen. Am
Bkckersiützlt saust ei» Auto, ohne rechtzeitiges Signal,
in die Kinderschar hinein und richtet schlimmes Un-

heil an. Die Samariter werden aufgeboten.

Sofort eilten ein halbes Dopend Samariterinnen
nach Voltigen, um das Notspltal einzurichten, während
die andern den verletzten Kindeln zu Hilfe eilten.

Rasch wurden die 11 Verletzten geborgen und ihnen
Nowerbäude angelegt. Auf improv sielten Tragbahren
erfolgte ein rascher Abtransport in brennendem Son-
nenschein nach dem N.tspital. Hier herrschte unter
Leitung unserer Hilfslehrerin stramme Srdnung und

Ruhe. Jeder augncimnme Transport mußte gemeldet

werden, und es wurde die Zeit der Ankunft registriert.
Locker gewordene Verbände oder zu wenig fixierte
Knochenbrüche wurden hier verstärkt. Nach dreiviertel

Stunden war der letzte Verletzte geborgen. Herr
Or. Tramer, welcher der Nebung von Anfang an

beigewohnt hatte, teilte uns nun seine Beobachtungen

mit, lobte unsere Arbeit, wo er konnte, rügte aber

auch das, was falsch gemacht worden war.

Auch der Hilfslehrer der Bernersekvon äußerte

seine Ansichten. Es war uns io Gelegenheit geboten,

verschiedene Meinungen und M>thoden zu vernehmen,
wodurch die Uebung eine sehr lehrreiche wuroe.

KÜMpkiz. Samariterverein. Das Programm
für die am 33,, Juni auf der Pseise bei Schwarzen-

bürg anberaumte Uebung schien sehr verlockend ge-
Wesen zu sein, so daß sich am Samstag abend eine

stattliche Zahl Samariter beiderlei Geschlechts am
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